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Satzung Feuerwehrverein Heubisch e.V. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Feuerwehrverein Heubisch". Er soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden und danach den Zusatz „e.V." führen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Föritz, Ortsteil Heubisch. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

1. Der Feuerwehrverein Heubisch verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Heubisch und 
ihrer Jugendabteilung, die Unterstützung der Traditionsarbeit sowie die Beförderung der Gemein-
schaft und Kameradschaft innerhalb der Wehr. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt 
werden. 

5. Die Vereinsämter sind grundsätzlich Ehrenämter. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können sein: 

− Feuerwehrdienstleistende (aktive Mitglieder) 

− ehemalige Feuerwehrdienstleistende (passive Mitglieder) 

− fördernde Mitglieder 

− Ehrenmitglieder 

2. Zu den aktiven Mitgliedern zählen auch die Feuerwehranwärter. Personen, die aus dem aktiven 
Feuerwehrdienst ausscheiden, werden passive Mitglieder, wenn sie nicht aus dem Verein aus-
scheiden. 

Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein durch ihre aktive Mitarbeit bei der Verwirklichung 
des Vereinszwecks oder besondere Dienstleistungen. 

Der Antragsteller muss das 13. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entscheidet 
über den Aufnahmeantrag. Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe anzugeben. Min-
derjährige müssen die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters nachweisen. 

4. Die Ernennung zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der erschienen und abstimmenden 
Mitglieder. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt, Streichung von der Mitgliederliste oder 
Ausschluss. 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn 
es 
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a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise geschä-
digt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat oder 

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz 
schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht 
eingezahlt hat. 

4. Dem Betroffenen ist der Ausschluss schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht ihm das 
Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist 
von einem Monat ab Zugang des Ausschlussbeschlusses beim Vorstand eingelegt sein. Ist die Be-
rufung rechtzeitig eingelegt, hat der Vorstand sie der nächsten Mitgliederversammlung zur Ent-
scheidung vorzulegen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlussbeschluss als nicht erlassen. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Feuerwehrvereins Heubisch aktiv mitzu-
wirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- 
und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Feuerwehrvereins Heubisch zu fördern, insbe-
sondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die 
Vereinstätigkeit durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Dabei ist die Of-
fenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen. 

2. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 
seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstel-

lung der Tagesordnung, 
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 
d) die Aufnahme neuer Mitglieder, 
e) die Beschlussfassung zu Ehrungen, 
f) die Beschlussfassung über Streichung und Ausschluss von Mitgliedern. 

2. Der Vorstand besteht aus 

dem Vorsitzenden, 

seinem Stellvertreter, 

dem Schriftführer und 

dem Kassenwart. 

Der Vorstand ist geschäftsführend und alleine beschlussfähig.  

Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand sowie bis zu vier weiteren Mitgliedern. Diese 
sind berechtigt, in strittigen Fragen eine Beratung des erweiterten Vorstandes einzuberufen. 

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, vertreten. 



Seite 3 

4. Die Mitglieder des Vorstandes und die bis zu vier weiteren Mitglieder des erweiterten Vorstandes 
werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Mitglieder des 
Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch 
die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds 
durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. 

Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder be-
rechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung 
in den Vorstand zu wählen. 

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter 
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stell-
vertreters. 

6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie 
vom Vorsitzenden, bei deren Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mit-
glied des Vorstandes zu unterschreiben. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 
a) Änderungen der Satzung, 
b) die Auflösung des Vereins, 
c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der weiteren Mitglieder des 

erweiterten Vorstandes, 
d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
e) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
f) die Ernennung von Ehrenmitgliedern und 
g) die Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss des Vorstandes 

nach § 4 Punkt 3b Satz 2. 

2. Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberu-
fen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter 
Angabe der Tagesordnung. 

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche 
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung be-
antragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 
Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins 
oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Inte-
resse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von 
zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben. 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-
vertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählen-
den Versammlungsleiter geleitet. 

Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehen-
den Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. 
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6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. 

7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. 

Die Wahl des Vorsitzenden, seines Stellvertreters, des Schriftführers und des Kassenwarts erfolgt 
einzeln und in geheimer Wahl. 

Die Wahl der bis zu vier Mitglieder des erweiterten Vorstands erfolgt geheim und im Block. 

Bei den Wahlen ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; 
zwischen mehreren Kandidaten mit gleicher Stimmenanzahl ist eine Stichwahl durchzuführen. 

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Be-
schluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mit-
glieder. 

8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fer-
tigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

§ 10 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen 

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemeinsam ver-
tretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen be-
ruft. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins als Sachspende an die 
Ortsteilfeuerwehr Heubisch. 

Ist diese nicht mehr vorhanden geht das Vermögen zu gleichen Teilen an die Vereine des Ortsteils. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Diese Satzung wurde am 7. Oktober 2016 durch die Mitgliederversammlung beschlossen. 

 

Thomas Schindhelm 
Vorsitzender 

Gerhard Weber 
stellv. Vorsitzender 

Klaus Wicklein 
Schriftführer 

Thilo Langbein 
Kassenwart 
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